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L37153 Anliegerbeitrag Aufschließungsbeitrag Interessentenbeitrag

Niederösterreich

L82000 Bauordnung

L82003 Bauordnung Niederösterreich

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO NÖ 1996 §23;

BauO NÖ 1996 §6 Abs1;

BauO NÖ 1996 §9 Abs1;

BauRallg;

1. AVG § 8 heute

2. AVG § 8 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Das Recht aus der Baubewilligung hat zunächst der Bauwerber. In die Rechtsstellung des Bauwerbers kann eingetreten

werden, und zwar auch durch eine Person, die nicht Grundeigentümer ist (vgl. zu entsprechenden Eintrittsakten das

zum Slbg BaupolG ergangene E vom 24. April 1997, 96/06/0284, und das zur Wr BauO ergangene E vom 4. Juli 2000,

99/05/0087). Ohne einen solchen Übergang, also ohne Rechtsnachfolge, ist allerdings gegenüber der Baubehörde nach

wie vor der Bauwerber der zum Bau berechtigte.Das Recht aus der Baubewilligung hat zunächst der Bauwerber. In die

Rechtsstellung des Bauwerbers kann eingetreten werden, und zwar auch durch eine Person, die nicht

Grundeigentümer ist vergleiche zu entsprechenden Eintrittsakten das zum Slbg BaupolG ergangene E vom 24. April

1997, 96/06/0284, und das zur Wr BauO ergangene E vom 4. Juli 2000, 99/05/0087). Ohne einen solchen Übergang, also

ohne Rechtsnachfolge, ist allerdings gegenüber der Baubehörde nach wie vor der Bauwerber der zum Bau berechtigte.
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